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Vorgehen

 Menschenrechtsethische Grundsätze der 
Konvention

 Artikel 19: Unabhängige Lebensführung und 
Einbeziehung in die Gesellschaft

 Welche allgemeinen Ansprüche folgen daraus?

Vorführender
Präsentationsnotizen
Ich werde einige grundsätzliche Dinge sagen, Barbara Stötzer-Mannscheid wird dann Beispiele aus der Erfahrung behinderter Menschen in der medizinischen Praxis bringen.
Ich beschränke mich nicht auf Artikel 25 – Recht auf Gesundheit – sondern versuche, Querbezüge zu den Grundsätzen der Konvention und zu anderen Einzelregelungen herzustellen.



Menschenrechtsethische Grundsätze

 Inklusivität des Menschenrechtsschutzes:
Einbezug von allen behinderten Menschen, 
auch mit einem hohen Unterstützungsbedarf
→ Präambel j

Vorführender
Präsentationsnotizen
Verbot von ärztlichem Paternalismus, allgemein: freiwillige und infomierte Einwilligung – Berücksichtigung behinderungspezifischer Besonderheiten: z.B. Kommunikationsbarrieren
Recht auf ärztliche Hilfe zur Ermöglichung von Inklusion
Einstellungsbarrieren: medizinischer Blick auf Behinderung – Defizitorientierung, stigmatisierender Sprachgebrauch
Barrierefreie Arztpraxen; nicht nur bauliche Barieren – auch Kommunikations- und Einstellungsbarrieren




Menschenrechtsethische Grundsätze

 Universelle der Achtung der Menschenrechte 
Präzisierung und Konkretisierung der MR mit 
Blick auf besondere Gefährdungen

 Selbstbestimmung und Unabhängigkeit 
(Präambel n)

 Inklusion (Art. 19)
 Assistierte Freiheit

Vorführender
Präsentationsnotizen
Verbot von ärztlichem Paternalismus, allgemein: freiwillige und infomierte Einwilligung – Berücksichtigung behinderungspezifischer Besonderheiten: z.B. Kommunikationsbarrieren
Recht auf ärztliche Hilfe zur Ermöglichung von Inklusion
Einstellungsbarrieren: medizinischer Blick auf Behinderung – Defizitorientierung, stigmatisierender Sprachgebrauch
Barrierefreie Arztpraxen; nicht nur bauliche Barieren – auch Kommunikations- und Einstellungsbarrieren




Menschenrechtsethische Grundsätze

 Erweitertes Verständnis von Diskriminierung: 
einschließlich Diskriminierung durch fehlende 
Unterstützung und Assistenz sowie durch 
negative Bewertungsmuster

 Verzicht auf eine abschließende Definition von 
Behinderung (Präambel e)

 Barrierefreiheit einschließlich 
„Einstellungsbarrieren“ (Präambel e)

 Schutz vor unmittelbarer und vor mittelbarer 
Diskriminierung einschließlich fehlender 
Unterstützung (Art. 3)

Vorführender
Präsentationsnotizen
Verbot von ärztlichem Paternalismus, allgemein: freiwillige und infomierte Einwilligung – Berücksichtigung behinderungspezifischer Besonderheiten: z.B. Kommunikationsbarrieren
Recht auf ärztliche Hilfe zur Ermöglichung von Inklusion
Einstellungsbarrieren: medizinischer Blick auf Behinderung – Defizitorientierung, stigmatisierender Sprachgebrauch
Barrierefreie Arztpraxen; nicht nur bauliche Barieren – auch Kommunikations- und Einstellungsbarrieren




Menschenrechtsethische Grundsätze

Zwischenfazit:
Die Konvention verleiht allen behinderten 
Menschen das Recht auf ein selbstbestimmtes 
und unabhängiges Leben in der Mitte der 
Gesellschaft (Inklusion)

Vorführender
Präsentationsnotizen
Verbot von ärztlichem Paternalismus, allgemein: freiwillige und infomierte Einwilligung – Berücksichtigung behinderungspezifischer Besonderheiten: z.B. Kommunikationsbarrieren
Recht auf ärztliche Hilfe zur Ermöglichung von Inklusion
Einstellungsbarrieren: medizinischer Blick auf Behinderung – Defizitorientierung, stigmatisierender Sprachgebrauch
Barrierefreie Arztpraxen; nicht nur bauliche Barieren – auch Kommunikations- und Einstellungsbarrieren




Artikel 19: Unabhängige Lebensführung 
und Einbeziehung in die Gesellschaft

 Anspruch auf gleiche Wahlmöglichkeiten
 Einbeziehung in die Gemeinschaft
 Frei Wahl des Aufenthaltsortes und der 

Wohnform
 Unterstützungen und Diensten einschließlich 

persönlicher Assistenz
→ Wunsch- und Wahlrecht

Vorführender
Präsentationsnotizen
Verbot von ärztlichem Paternalismus, allgemein: freiwillige und infomierte Einwilligung – Berücksichtigung behinderungspezifischer Besonderheiten: z.B. Kommunikationsbarrieren
Recht auf ärztliche Hilfe zur Ermöglichung von Inklusion
Einstellungsbarrieren: medizinischer Blick auf Behinderung – Defizitorientierung, stigmatisierender Sprachgebrauch
Barrierefreie Arztpraxen; nicht nur bauliche Barieren – auch Kommunikations- und Einstellungsbarrieren




Welche allgemeinen Ansprüche folgen 
daraus?

Leistungen und Dienste der Rehabilitation
 Stehen im Dienste assistierter Freiheit
 Sollen Selbstbestimmung achten
 Sind ohne Diskriminierung zu gewähren
 Sollen eine selbstbestimmtes und 

unabhängiges Leben ermöglichen und fördern
 Sollen auf volle gesellschaftliche Inklusion 

abzielen

Vorführender
Präsentationsnotizen
Große Bedeutung der Medizin für die Umsetzung der Konvention – 
Die Regelungen in verschiedenen Artikeln zeigen die Vielschichtigkeit der Umsetzung im Gesundheitswesen
Würde und Recht auf Leben
Forschung
Bewertung von Behinderung
Bevormundung
Das Recht auf Gesundheit und die anderen Regelgungen, die dieses brüheren, werden nicht von heute auf  morgen umsetzbar sein.
Wir sollten davon ausgehen, dass wir am Anfang eines Prozesses stehen, der langen Atem erfordern wird und nicht gelingen kann, ohne eine konstruktiven Dialog mit allen Beteiligen zu suchen.
Vielen Dank!
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